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geschützt sind. Diejenigen Lehrer, welche Gehülfen selbst bezahlen, dürfen
diese auch selbst, jedoch zur Verhütung von Mißbräuchen, immer nnr mit
Genehmigung des Schuldistriktsaufsehers, annehmen.

(Schluß folgt.)

»»Aoo-H-«

Schul-ChroniS.
Schweiz. Der durch seine ausgezeichnet schönen topographischen Reliefs

der Schweiz weithin bekannte Modelleur August Schöll, der auf den

Weltausstellungen in London und Paris 1855 auf der schweiz. Industrieausstellung
in Bern die silberne Medaille als Anerkennung für seine vortrefflichen
Leistungen im Fache der Geostereoplastik erhielt, hat nach dem „Landboten" neuerdings

ein ideales Relief vom Bau der Alpen und des Jura zum Zwecke des

Anschauungsunterrichts entworfen, auf welchem alle in der änßern plastischen

Konfiguration des Gebirgsbaues vorkommenden Formen dargestellt sind, so

daß der Schüler, welcher sein Lebtag noch nie im Gebirge war, einen klaren

und richtigen Begriff von den verschiedenen klimatischen Regionen, von all den

Bezeichnungen, z. B. was ein Paß, ein Sattel, Kamm, Grat, First, Fluh,
Bergsturz, Gletscher, Moräne, Firnfeld zc. ist, was ein Quellensystem bildet,
wie Längen und Quer-, Spalten und Erosionsthäler entstanden sind, und von

hundert andern Bezeichnungen der physikalischen Geographie mehr bekommt.

Das Modell ist in einem solchen Maßstabe ausgeführt, daß die höchsten Felsen-

hörner circa 9 Zoll hoch sind, die Länge desselben 4 Fuß, die Breite 2 Fuß

5 Zoll beträgt. Die Ausarbeitung der einzelnen Partien ist ungemein naturgetreu

und lebenswahr, das Kolorit sehr frisch und freundlich, ohne grell oder

übertrieben zu sein. Herr Schöll hat mit diesem Stück dem geographischen

Unterrichtsmaterial ein wesentliches Hülfsmittel erstellt und sich verdient

gemacht.

Bern. Dieser Tage wurde im Schooße des Regierungsrathes das

Gesetz über die Lehrerbildungsanstalten durchberathen. Es ist nach unserm

Dafürhalten gegründete Hoffnung vorhanden, dasselbe werde vom Großen

Rathe beir nächsten Sitzung in endgültiger Beschlußnahme zu einer glücklichen

Lösung gebracht.

Zürich. Folgendes sind die Bestimmungen dcS neuen Schulgesetzes über

die Besoldungen der Bolksschullchrer: Bon der Schulgenossenschaft hat ein

angestellter Lehrer zu fordern : an Baar Fr. 209, ferner freie Wohnung, eine
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